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§ 1
Die Mühlen haben sich bis spätestens zum 31. Ja

nuar 1952 auf die Typenmüllerei umzustellen.

§ 2
(1) Als Gesamtausbeute an Mahlerzeugnissen 

(Mehl, Vollkornschrot, Grieß, Dunst, Kleie) sind für 
Roggen und Weizen bei der Handelsmüllerei vom 
1. Januar 1952 ab mindestens 981/2#/o vom Anrech
nungsgewicht nachzuweisen.

(2) Umtauschmühlen haben sämtliche ermahlenen 
Produkte zurückzugeben.

§ 3
Die Herstellung von Brot und sonstigen Back

waren durch die Backbetriebe hat nach bestimmten 
Normen zu erfolgen.

§ 4
Das Staatssekretariat für Nahrungs- und Genuß

mittelindustrie erläßt die erforderlichen Anweisun
gen.

§ 5
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Verkün

dung in Kraft.

§ 6
Mit Inkrafttreten dieser Anordnung treten alle 

Bestimmungen, die ihr widersprechen, außer Kraft.

Berlin, den 5. Januar 1952

Staatssekretariat
für

Nahrungs- und Genußmittelindustrie

A l b r e c h t
Staatssekretär

Anweisung
über die Verarbeitung von Getreide in Mühlen.

Vom 5. Januar 1952

Zur Durchführung der Anordnung vom 5. Januar 
1952 über die Verarbeitung von Getreide in Mühlen 
und über die Herstellung von Backwaren (GBl. 
S. 19) wird folgende Anweisung erlassen:
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Produktionsauflagen — Verträge
5.1.5« Die Verarbeitung von Getreide zu Mahlerzeug- 

? nissen richtet sich nach Produktionsauflagen und 
lBI m -Verträgen sowie nach besonderen Verarbeitungs

anweisungen.
3bi „ „

§ 2
Getreideanlieferung und Qualität

(l) Das den Mühlenbetrieben zur Verarbeitung an
gelieferte Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer) 
muß den Bedingungen entsprechen, die in den je-

5.1.52

weils gültigen „Richtlinien für die Abnahme und 
Lagerung von Getreide, Speisehülsenfrüchten und 
Ölsaaten“ (s. Mitteilungen und Anweisungen des 
Staatssekretariats für Erfassung und Aufkauf land
wirtschaftlicher Erzeugnisse der Deutschen Demo
kratischen Republik, Folge 1 1951) festgesetzt sind.

(2) Die Mühlen nehmen das Getreide von den Ab
lieferern nach dem tatsächlichen Gewicht ab, wenn 
die Basiskonditionen (Basis bis zu 14% Feuchtigkeit 
und bis zu 1% Schwarzbesatz) nicht überschritten 
werden. Falls das Getreide mit einem Feuchtigkeits
gehalt von über 14% und über 1% Schwarzbesatz 
angeliefert wird, ist ein Abzug vom tatsächlich an
gelieferten Gewicht, entsprechend der überschüssi
gen Feuchtigkeit und dem überschüssigen Schwarz
besatz im Verhältnis 1:1, vorzunehmen.

§ 3
Qualitätsnachprüfung

(1) Die Mühlen sind verpflichtet, die Qualität des 
angelieferten Getreides unabhängig von dem Vor
liegen einer Qualitätsbescheinigung des Anlieferers 
nachzuprüfen. Im Falle von Beanstandungen hat die 
Nachprüfung durch ein staatlich anerkanntes Labo
ratorium zu erfolgen.

(2) Maßgebend für die Abrechnung des angeliefer
ten Getreides ist die am Empfangsort nachzuwei
sende Qualität.

§ 4
Hcrstellungsvorschriften und Ausbeute

(1) Das zur Verarbeitung gelangende Getreide muß 
vor der Vermahlung in den Mühlen einer gründ
lichen Reinigung unterzogen werden, wobei der 
Schwarzbesatz zu entfernen ist.

(2) Verwertbarer und unverwertbarer Schwarz
besatz sind voneinander zu trennen und je beson
ders nachzuweisen. Als verwertbarer Schwarzbesatz 
sind die Bestandteile anzusehen, welche als Futter
mittel Verwendung finden können, ausgenommen 
Spreu und Strohteile.

(3) In dem Schwarzbesatz sollen keine vollwer
tigen Körner der verarbeiteten Getreidearten ent
halten sein.

(4) Der verwertbare Schwarzbesatz ist dem Zen
tralen Kraftfutterfonds (ZKFF) zuzuführen und zu 
diesem Zweck den Vereinigungen volkseigener Er- 
fassungs- und Aufkaufbetriebe vorher bemustert 
anzubieten. Eine Durchschrift des Angebots ist dem 
für die Mühle zuständigen Kreisrat, Dezernat Wirt
schaft und Arbeit, Abteilung Nahrungs- und Genuß
mittelindustrie zu übersenden.

(5) An Mahlerzeugnissen (Grieß, Dunst, Mehl, 
Vollkornschrot, Kleie) sind bei Roggen und Weizen, 
bezogen auf Rohgetreide (Anrechnungsgewicht) min
destens 98,5%, außerdem Schwarzbesatz, gesondert
(Abs. 2 und Abs. 4) nachzuweisen.
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